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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2021 vom Fachbereich
Rechtswissenschaft der Freien Universität Berlin als Dissertation angenommen.
Eingereicht wurde die Dissertation im März 2021. Gesetzgebung, Rechtsprechung
und Literatur wurden bis zu diesem Zeitpunkt berücksichtigt.1

Mein besonderer Dank gebührt meinem Doktorvater, Prof. Dr. Markus Heintzen,
insbesondere für seine wertvollen Denkanstöße und zahlreichen Hinweise sowie für
die äußerst zügige Erstellung des Erstgutachtens. Für Fragen stand er mir jederzeit
und kurzfristig hilfreich zur Seite. Prof. Dr. AndreasMusil danke ich vielmals für die
sehr rasche Erstellung des Zweitgutachtens.

Danken möchte ich ferner Adriaan Thurn, der mich während meiner gesamten
Promotionszeit durch seine Bereitschaft zu Diskussionen über einzelne Themen-
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vielfältige Unterstützung meiner Eltern, Petra und Sebastian Pingel, und meiner
Schwester, Amelie Pingel. Dafür, dass ich in jeder Lebensphase auf euch zählen
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Zuspruch in schwierigen Phasen, sein Verständnis und seine liebevolle Rücksicht-
nahme danke ich schließlich von ganzen Herzen Léon Chambers.

Berlin, im September 2021 Franziska Pingel

1 Die auf dem 4. Berliner Umsatzsteuertag am 16.4.2021 gemachten Reformvorschläge für das
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formvorschläge der Bundesteuerberaterkammer v. 15.6.2021. Vgl. https://www.bstbk.de/down
loads/bstbk/presse-und-kommunikation/stellungnahmen/BStBK_2021-025_2021-06-15_Eingabe_
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Einleitung

I. Problemaufriss und Zielsetzung der Arbeit

Im Umsatzsteuerrecht ergibt sich im unternehmerischen Bereich, das heißt bei
Umsätzen zwischen zwei Unternehmern i.S.d. §§ 2, 2a UStG1, in der Regel ein Vier-
Parteien-Verhältnis zwischen dem leistenden Unternehmer, dem Leistungsemp-
fänger und den für sie jeweils zuständigen Finanzbehörden.2 Für den Leistungs-
empfänger besteht in diesem Vier-Parteien-Verhältnis eine Zwangslage. Er muss
darauf vertrauen, dass die Rechtsauffassung des Leistenden über die Steuerpflicht
einer Leistung richtig ist.3 Stellt sich heraus, dass die für den Leistungsempfänger
zuständige Finanzbehörde hinsichtlich der Steuerpflicht eines Umsatzes gegentei-
liger Auffassung ist, entsteht ein Konfliktfall.4 Dieser folgt daraus, dass die Fi-
nanzbehörde des Leistungsempfängers das Recht hat darüber zu entscheiden, ob ein
Umsatz der Umsatzsteuer unterliegt und ob der Leistungsempfänger den spiegel-
bildlichen Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG geltend machen
kann.5 Der Leistende kann hingegen die Erstattung der vom Leistungsempfänger
bereits an ihn gezahlten Umsatzsteuer mit dem Argument verweigern, dass die für
ihn zuständige Finanzbehörde den Umsatz als steuerpflichtig behandelt hat.6 Für den
Leistungsempfänger wird die Gefahr der Versagung des Vorsteuerabzugs aufgrund
uneinheitlicher Rechtsauslegungen der zuständigen Finanzbehörden dadurch ver-
stärkt, dass ein Steuerausweis allein nicht mehr7 zum Vorsteuerabzug berechtigt.8

1 Wünsch, in: Koenig, AO, § 21 Rz. 13.
2 Weinschütz, EuZW 2012, 219 (221).
3 Brill, kösdi 2018, 21034 (21041); Büchter-Hole, EFG 2010, 1170 (1176); Günther,

Vertrauensschutz bei Angaben Dritter im Umsatzsteuerrecht, S. 153;Weinschütz, DB 2010, 20
(20); zum Vertrauen in die Angaben des Vertragspartners generell siehe auch von Sanden, Der
Vertrauensschutz des gutgläubigen Unternehmers im harmonisierten Umsatzsteuerrecht, S. 45.

4 Schmittmann, NZI 2015, 951 (954); Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 949;
Weinschütz, DB 2010, 20 (20).

5 Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 948.
6 Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 969.
7 Rechtsprechungsänderung des BFH. Vgl. BFH v. 2.4. 1998 – V R 34/97, BStBl. II 1998,

695. Hintergrund dieser Rechtsprechungsänderung ist die Entscheidung Genius Holding des
EuGH. Vgl. EuGH v. 13.12.1989 – C-342/87 – Genius Holding, NJW 1991, 632. Siehe auch
BFH v. 22.8.2019 – V R 50/16, DStR 2019, 2528 Rz. 17.

8 Vgl. denWortlaut des § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG: „die gesetzlich geschuldete Steuer“
u. Weimann, UStB 2010, 350; Weinschütz, DB 2010, 20 (20).



Uneinheitlich kann mithin beurteilt werden, ob ein zutreffender oder ein unzutref-
fender Steuerausweis vorliegt.9

Darüber hinaus kann eine divergierende Beurteilung ein und desselben Umsatzes
auch für den leistenden Unternehmer nachteilig sein.10 Ein Konfliktfall kann für ihn
beispielsweise in folgender Situation entstehen: Der leistende Unternehmer stellt
Rechnungen ohne Umsatzsteuer aus, da er davon ausgeht, dass die Umsätze nicht der
deutschen Umsatzsteuer unterliegen. Das für ihn zuständige Finanzamt ist hingegen
der Auffassung, dass die Leistungen in Deutschland steuerpflichtig sind und setzt die
Umsatzsteuer fest, woraufhin der leistende Unternehmer diese nachzahlt. Verwei-
gern die im Ausland ansässigen Leistungsempfänger indes die nachträgliche Zah-
lung der Umsatzsteuer an den Leistenden und führen an, die für sie zuständige Fi-
nanzbehörde habe die Erstattung der Vorsteuer versagt, besteht für den leistenden
Unternehmer die Gefahr, in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten und letztendlich
im Fall einer geringen Gewinnmarge seines Unternehmens in Insolvenz zu verfal-
len.11

Die Problematik einer widersprüchlichen Behandlung des Leistenden und des
Leistungsempfängers kann dementsprechend zum Beispiel aufkommen, wenn für
den leistenden Unternehmer ein deutsches Finanzamt zuständig ist, für den im
Ausland ansässigen und im Inland nicht registrierungspflichtigen Leistungsemp-
fänger hingegen das Bundeszentralamt für Steuern für die Vergütung der Vorsteuer
zuständig ist.12 Divergierende Auffassungen können in dieser Situation beispiels-
weise über den im Inland oder im Ausland liegenden Leistungsort bestehen.13

Die für die Unternehmer bestehenden Konfliktfälle können darüber hinaus in
weiteren zahlreichenKonstellationen auftreten,14 da divergierendeAntworten auf die
verschiedensten Abgrenzungsfragen denkbar sind15. Unterschiedliche Auffassungen
können die beteiligten Finanzbehörden beispielsweise über das Bestehen eines

9 Weimann, UStB 2010, 350 (350).
10 von Streit/Streit, UR 2018, 813 (815).
11 Diese Problematik bestand in der Rechtssache ADVAllround.Vgl. EuGH v. 26.1. 2012 –

C-218/10 – ADV Allround, EuZW 2012, 219.
12 OLG Hamm v. 28.1. 2014 – 19 U 107/13, MwStR 2014, 376 (unter II., 1., b), (2), (a),

(cc));Weinschütz, DB 2010, 20 (20); zur Zuständigkeit des Bundeszentralamts für Steuern vgl.
Langer/Zugmaier, DStR 2007, 983 (985); Montag, MwStR 2014, 643 (643). Ob ein Vorsteu-
ervergütungsverfahren durchzuführen ist, richtet sich nach § 18 Abs. 9 UStG i.V.m. §§ 59 ff.
UStDV. Vgl. hierzu BFH v. 10.1. 2019 – V R 66/16, BeckRS 2019, 6450 Rz. 17.

13 OLG Hamm v. 28.1. 2014 – 19 U 107/13, MwStR 2014, 376 (unter II., 1., b), (2), (a),
(cc)); Weimann, UStB 2010, 350 (350). Die Entscheidung darüber, ob ein Umsatz im Inland
oder imAusland ausgeführt wurde, ist deshalb relevant, weil die Umsätze i.S. d. § 1Abs. 1Nr. 1
Satz 1, Nr. 4 und 5 UStG nur dann steuerbar sind, wenn sie im Inland ausgeführt wurden. Siehe
Robisch, in: Bunjes, UStG, § 1 Rz. 145.

14 Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 949; Weimann, UStB 2010, 350 (350).
15 Weinschütz, EuZW 2012, 219 (221).
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steuerbaren Leistungsaustausches oder eines nicht steuerbaren Schadensersatzes16,
über das Bestehen einer nicht steuerbaren Geschäftsveräußerung im Ganzen oder
einer steuerbaren Veräußerung separaterWirtschaftsgüter17 sowie über das Vorliegen
des ermäßigten Steuersatzes haben18. Zudem besteht das Risiko divergierender
Entscheidungen stets, da zwischen den beteiligten Finanzbehörden innerhalb des
Vier-Parteien-Verhältnisses keine Rechtsbeziehung vorhanden ist.19

Die für den Leistenden und den Leistungsempfänger bestehenden Zwangslagen
verdeutlichen die Wichtigkeit der Untersuchung des Problems. Denn sowohl dem
Leistenden als auch dem Leistungsempfänger droht die Gefahr, dass sie die Um-
satzsteuer aufgrund sich widersprechender Beurteilungen desselben Sachverhalts
selbst tragen müssen und somit das „Nullsummenspiel misslingt“.20

Folge ist mithin eine vom Gesetz nicht gewollte Mehrbelastung der Unterneh-
mer.21 Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zum Grundsatz der Neutralität der
Mehrwertsteuer.22 Der Neutralitätsgrundsatz verkörpert ein grundlegendes Prinzip
des Mehrwertsteuerrechts.23 Nach ihm muss eine vollständige Entlastung der Un-
ternehmer „von der im Rahmen [ihrer] gesamten wirtschaftlichen Tätigkeit ge-
schuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer“24 erfolgen. Es darf demnach keine
endgültige Belastung der Unternehmer mit der Mehrwertsteuer entstehen.25 Dem-
zufolge besteht einWiderspruch zumNeutralitätsgrundsatz, sofern die Umsatzsteuer
für einen der am umsatzsteuerrechtlichen Leistungsaustausch beteiligten Unter-
nehmer aufgrund widersprüchlicher Entscheidungen der Finanzbehörden im Er-
gebnis zu einer effektiven Belastung wird.26

16 Echte Entschädigungsleistungen sowie Schadensersatzleistungen stellen kein Entgelt
i. S.d. UStG dar. Vgl. BFH v. 30.6. 2010 – XI R 22/08, DStR 2010, 2184 Rz. 14.

17 Weinschütz, EuZW 2012, 219 (221).
18 Stadie, in: Rau/Dürrwächter, UStG, § 15 Rz. 949; siehe auch Weinschütz, EuZW 2012,

219 (221).
19 Weinschütz, EuZW 2012, 219 (221).
20 Weinschütz, EuZW 2012, 219 (222).
21 OLG Hamm v. 28.1. 2014 – 19 U 107/13, MwStR 2014, 376 (unter II., 1., b), (2), (a),

(cc)).
22 Meyer-Burow/Connemann, UStB 2016, 214 (218).
23 Generalanwältin Kokott, Schlussantrag v. 30.11.2017 – C-8/17 – Biosafe, MwStR 2018,

130 Rz. 42.
24 EuGHv. 12.4.2018 –C-8/17 –Biosafe, DStR 2018, 787Rz. 28 u. 43; siehe auch EuGHv.

6.9.2012 – C-324/1 – Gabor Tóth, UR 2012, 851 Rz. 25; Kokott, Das Steuerrecht der Euro-
päischen Union, § 8 Rz. 494; Reiß, UR 2002, 561 (570).

25 Generalanwältin Kokott, Schlussantrag v. 30.11.2017 – C-8/17 – Biosafe, MwStR 2018,
130 Rz. 43.

26 Meyer-Burow/Connemann, UStB 2016, 214 (218).
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